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697 - Team Planung 

 
Datum: 24.10.2001 

Bearb. :Herr  Röll, Herr Nadolny Tel.: öffentlich nicht öffentlich 

AZ. : X  
 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin 
 
Hauptausschuss 05.11.2001 
 
 
Schwarzer Weg zw. Friedrich-Hebbel-Straße und Scharpenmoor; Beantwortung der Anfrage von Frau 
Kühl aus dem Hauptausschuss 
 
 
Frau Kühl fragt zum Grundstück Schwarzer Weg zwischen Friedrich-Hebbel-Straße und Scharpenmoor:  
 
1. Welche Nutzung ist auf dieser Weide laut FNP und gültigem B-Plan möglich? 
2. Hat die Stadt Norderstedt oder die EGNo dieses Grundstück von Herrn Kühl erworben? 
 
 
Antwort des Teams Planung zur Frage 1: 
 
Unterstellt wird, dass mit dem Grundstück Schwarzer Weg zwischen Friedrich-Hebbel-Strasse und 
Scharpenmoor die Flurstücke 22, 23, 25, und 25 , Flur 16 der Gemarkung Garstedt gemeint sind. 
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Norderstedt (Stand 84) stellt die genannten Flurstücke als Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Sportplatz dar. Überwiegende Teile des Geländes liegen in der Lärmschutzzone 2 des 
Flughafens Fuhlsbüttel. Dargestellt ist darüber hinaus eine Hochspannungsleitung in Ost-West-Richtung. 
Ein Bebauungsplan existiert nicht. 
Eine zukünftige gewerbliche Nutzung ist nicht sinnvoll und auch nicht angedacht. 
 
 
Antwort der Liegenschaftsabteilung zur Frage 2: 
 
Nein, dieses Grundstück wurde nicht von der Stadt Norderstedt oder der EgNo erworben, es wurden auch keine 
Verhandlungen geführt. 
 
 
Anlage(n) 
 
 


